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• Vorstellung des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser, AÖF
• Ausmaß - Daten und Fakten über Gewalt an Frauen/Mädchen
• Formen/Folgen/Auswirkungen von Gewalt
• Gewalt erkennen 
• Ansprechen von Gewalt 
• Was tun bei Verdacht und was können Betriebe tun?
• Barrieren überwinden
• Hilfseinrichtungen und Opferschutzeinrichtungen in Österreich
• Gesetzliche Maßnahmen gegen Gewalt in der Familie 

ABLAUF



• 1988 gegründet
• Netzwerk der autonomen österreichischen Frauenhäuser
• 2 Kernbereiche:

- seit 1991 Informationsstelle gegen Gewalt: www.aoef.at

- seit 1998 Frauenhelpline gegen Gewalt 0800 / 222 555:
www.frauenhelpline.at

- bis 2014: WAVE – Women Against Violence Europe:

www.wave-network.org

Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, AÖF



• FRA-Studie 2014: 

- Jede 5. Frau erlebt ab ihrem 15. Lebensjahr physische und/oder sexuelle Gewalt
- Jede 3. Frau wird ab ihrem 15. Lebensjahr sexuell belästigt.
- Jede 7. Frau ist ab ihrem 15. Lebensjahr von Stalking betroffen.

• Statistik der Frauenhäuser 2015:

- 3.331 Frauen und Kinder haben in einem von 26 österreichischen
Frauenhäuser Schutz und Unterkunft gefunden (1.681 Frauen und
1.1650 Kinder).

• Statistik der Frauenhelpline 2015:

− 8.252 Anrufe gesamt davon 7.199 (87%) Anrufe von Frauen und Mädchen 

Durchschnitt ca. 19-20 Anrufe pro Tag 
• Statistik der Gewaltschutzzentren / Interventionsstellen 2015:

- Die Polizei verhängte 8.466 Betretungsverbote, das sind im Durchschnitt 
22 Betretungsverbote täglich. 

Laut FRA-Studie:  Nur jede 5. Frau, weiß wo sie sich bei Gewalt hinwenden kann

Ausmaß von Gewalt an Frauen in Österreich



Jedes Jahr werden in Österreich schätzungsweise 25-30 Frauen von ihren Partnern oder Ex-
Partnern ermordet. 

Sie werden von einem Menschen, dem sie sehr nahe stehen, erschossen oder erstochen –
manche vor den Augen ihrer Kinder. Oft ist der Mord der schreckliche Höhepunkt einer 
langen Gewaltgeschichte und meistens kündigen die Mörder ihre Tat vorher an. 

Frauenmorde sind aber nur die Spitze des Eisberges.

Fakten - Ausmaß von Gewalt in Österreich



Was ist Gewalt?
Wo beginnt Gewalt?

Was ist der Unterschied zwischen Konflikten und Gewalt?
Von welchen Formen der Gewalt sind Frauen/Mädchen betroffen?



„Die Gewalt fängt nicht an, wenn einer einen  anderen würgt. 

Sie fängt an, wenn einer sagt, Ich liebe dich. Du gehörst mir“.  

Erich Fried



• Körperliche / physische Gewalt
Misshandlungen jeder Art, z.B. Schlagen, Boxen, Zwicken, Stoßen, an den 
Haaren Ziehen, Treten, Verbrennen, Würgen, Verletzen, Bedrohen mit 
Waffen, Mordversuche und Mord

• Psychische Gewalt
häufigste Formen sind Drohungen und Nötigungen; oft auch Androhung, 
Dritte zu verletzen; Einsperren zu Hause oder Verbote, FreundInnen und 
Familie zu kontaktieren; Stalking

Formen von Gewalt an Frauen



• Sexuelle Gewalt 
alle sexuellen Handlungen, die durch Zwang und ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Opfers zustande kommen

• Finanzielle / ökonomische Gewalt 
Missbrauch von Abhängigkeit in Geldangelegenheiten, z.B. Verheimlichen 
von Einkommens- und Vermögensverhältnissen, ungerechte Verteilung von 
Geldmittel in Familie, Verbot, eigenes Bankkonto besitzen zu dürfen oder 
Berufstätigkeit nachzugehen

Formen von Gewalt an Frauen



• Angst/Panik, Unsicherheit, Rückzug 
• Schädigt die Gesundheit und macht krank
• Erschwert die Erwerbstätigkeit
• Kann zu Jobverlust und Arbeitslosigkeit führen
• Fördert Armut und ökonomische Abhängigkeit  
• Gewalt kann das Leben kosten

Trennungsabsichten haben häufig stärkere Gewalt zur Folge!
Es gibt kein einfaches „Weggehen“ aus einer Gewaltbeziehung“

Folgen und Auswirkungen von Gewalt



• Mitarbeiterinnen
• Kolleginnen
• Kundinnen
• Patientinnen
• Klientinnen
• Lehrlinge

Betroffene in Betrieben und Unternehmen



Körperliche und sichtbare Anzeichen 
• verschiedene Arten der Verletzungen (Hämatome, Verbrennungen, Würgemale etc…)
Schleichende oder plötzliche Verhaltensänderungen
• psychische Anzeichen – ängstlich(er), nervös(er), unruhig(er), unkonzentriert, Leistungsabfall,
• immer mehr in sich gekehrt, introvertiert, 
• nimmt bei keinen betrieblichen Feiern (mehr) teil 
• klagt über Krankheiten, häufiger krank, häufige Krankenstände
• auffallend viele Termine wahrzunehmen – Gericht, Jugendamt, - vor allem bei Trennung und 

Scheidung 
• vermeidet Blickkontakte
• berichtet über familiäre Probleme
• kann Termine nicht wahrnehmen, vergisst auf Termine, schwer vermittelbar
Anzeichen und Verhalten des Täters
• körperliche Anzeichen beim männlichen Begleiter: Verletzungen an Händen und Gesicht
• überfürsorgliches Auftreten vom männlichen Begleiter: er besteht darauf, in der Nähe von Frau zu 

bleiben, beantwortet Fragen an ihrer Stelle
• Verbreitung von schädigenden und diffamierenden Emails, SMS Nachrichten…
• Auflauern und Abholen vor/von der Arbeitsstelle
• Ständige Anrufe vom Ehemann/Partner in der Arbeitsstelle

Hinweise auf Verdacht von Gewalt



Wichtig!

Hören Sie auf das eigene Bauchgefühl „irgend etwas stimmt nicht“
Nehmen Sie dieses eigenes Gefühl wahr und ernst!



Was tun bei Verdacht auf Gewalt tun?

Was können Betriebe tun?



Betriebe können viel zur Sicherheit der Betroffenen und zur 
Verhinderung von (weiterer) Gewalt tun
• Zivilcourage: „Hinschauen statt Wegschauen“
• Klare Haltung gegen Gewalt an Frauen aneignen
• Ansprechen von Gewalt, Nachfragen und Hilfe anbieten
• Schulung/Sensibilisierung von Ansprechpersonen in Betrieben z.B. 

BetriebsrätInnen, Genderbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte, 
PersonalvertreterInnen, eigene Beauftragte zu Gewalt etc.

• Laufende Workshops, Seminare, Trainings, Fortbildungsangebote zum 
Thema Gewalt/Häusliche Gewalt

• Auflegen und Aufhängen von Informationsmaterialien (Plakate, Kleber, 
Flyer, Broschüren etc.)

• Wissen aneignen über gesetzliche Maßnahmen und Hilfseinrichtungen
• Wissen über niederschwellige Anlaufstellen wie die österreichweite 

Frauenhelpline 0800/222 555



Betroffene
• Angstgefühle
• Scham und Schuldgefühl
• Angst vor Vorurteilen und Verurteilung
• Gestörte Gesprächsatmosphäre

Betriebliches Personal
• Zeitmangel
• Fehlende Räumlichkeiten
• Angst, etwas falsch zu machen
• Auftrag und Richtlinien fehlen
• Mangelndes Fachwissen über 

Ursachen und Dynamik häuslicher 
Gewalt

• Fehlendes Wissen über 
Unterstützungsangebote

Barrieren auf beiden Seiten



• Sich Zeit nehmen
• Vertrauen schaffen
• Sicherheit herstellen
• Ungestörten Raum finden/Moment finden
• Geduld haben
• Klare Position und Haltung gegen Gewalt einnehmen
• Glaubwürdigkeit nicht anzweifeln

Tipps für die Gesprächsführung



Ein Beispiel der Gesprächsführung aus dem Gesundheitsbereich
Film Schrittweise – Wege aus der Gewalt

Folge III
Psychische Gewalt

Film zeigen

Ansprechen von Gewalt – aber wie?



• Angebot und Arbeit der Frauenhelpline gegen Gewalt 0800 / 222 555

• Angebot und Arbeit der Frauenhäuser

• Gewaltschutzgesetz und die Arbeit der Gewaltschutzzentren / 

Interventionsstellen

Hilfseinrichtungen und Gesetze



Frauenhelpline gegen Gewalt
0800 / 222 555

• bundesweite Helpline für betroffene Frauen, Kinder und ihre 

Angehörige; auch für HelferInnen

• anonym, kostenlos, rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr

• mehrsprachig: Arabisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Englisch, 

Rumänisch, Russisch, Türkisch und ÖGS (mittels RelayService)



Frauenhelpline gegen Gewalt
0800 / 222 555

• rasche Hilfe in Akutsituationen

• Klärung der aktuellen Situation, Entlastung und Orientierungshilfe

• psychosoziale Krisenberatung

• Information über rechtliche und soziale Fragen im Zusammenhang mit Gewalt 

an Frauen / Migrantinnen und Kindern

• gezielte Weitervermittlung an regionale Frauenschutzeinrichtungen und 

Beratungsstellen 

• Information über weiterführende Beratungs- und Unterstützungsangebote 



Frauenhäuser

• 1978: 1. Frauenhaus in Wien gegründet

• heute: 30 Frauenhäuser in ganz Österreich (in jedem Bundesland 

mind. 1 Frauenhaus)

• Schutz und Unterkunft für gewaltbetroffene Frauen und Kinder

• psychosoziale Beratung und Unterstützung

• rechtliche Beratung

• Unterstützung bei Job- und Wohnungssuche, bei Amtswegen und 

Anträgen



Gewaltschutzgesetz

• 1997: erstes Gewaltschutzgesetz in Kraft getreten; 1999, 2002 und 

2004 in Teilbereichen verbessert

• 2009: zweites Gewaltschutzgesetz in Kraft getreten, 2013 weitere 

Verbesserung

• rechtliche Voraussetzung für raschen und effizienten Schutz von 

Betroffenen häuslicher Gewalt � „Wer schlägt, der geht“

• Instrumente: Wegweisung / Betretungsverbot (WW/BV) & 

Einstweilige Verfügung (EV)



Gewaltschutzgesetz

• Wegweisung / Betretungsverbot

- § 38a Sicherheitspolizeigesetz

- ermächtigt Polizei, Gefährder aus Wohnung / Haus und unmittelbarer Umgebung

wegzuweisen und ihm Rückkehr bzw. Betreten zu verbieten

- Schutz für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren: Schule und andere institutionelle

Kinderbetreuungseinrichtungen

- Dauer: 2 Wochen � wenn weiterer Schutz nötig, Antrag auf EV beim zuständigen Bezirksgericht

innerhalb der 2 Wochen (dadurch automatische Verlängerung auf 4 Wochen)

- sofortige Kontaktaufnahme des örtliche zuständigen Gewaltschutzzentrums / Interventionsstelle



Gewaltschutzgesetz

• Einstweilige Verfügung

- §§ 382b, 382e und 382g Exekutionsordnung

- Antrag bei zuständigem Bezirksgericht

a) wenn bei BV längerer Schutz nötig: innerhalb der 2 Wochen des BVs

b) ohne vorheriges Einschreiten von Polizei

- Antrag kann ohne Rechtsanwalt / Rechtsanwältin eingebracht werden

- Beratung wird empfohlen

- 2 Varianten:

1. Schutz im Wohnbereich: Dauer: 6 Monate; bei Einleitung von Verfahren: bis Ende

2. Allgemeiner Schutz vor Gewalt: Dauer: 1 Jahr; Verlängerung möglich



Gewaltschutzzentren / Interventionsstellen

• staatlich anerkannte Opferschutzeinrichtungen

• im Rahmen des ersten Gewaltschutzgesetzes eingerichtet

• kostenlose und vertrauliche Hilfe

• Information und Beratung

• Begleitung zu Polizei, Gericht und anderen Behörden

• Hilfe bei der Durchsetzung von Rechten

• psychosoziale und juristische Prozessbegleitung für Betroffene und Kinder

• automatische Kontaktaufnahme bei Wegweisung / Betretungsverbot

• von selbst Kontakt mit Gewaltschutzzentrum / Interventionsstelle aufnehmen



Materialien zur Kampagne

• Web
- Homepage www.gewaltfreileben.at
- Facebook   www.facebook.com/gewaltfreileben
- Twitter       www.twitter.com/gewaltfreileben

• Infopackage zum Bestellen und Downloaden, mehrsprachig

• Spot zur Kampagne

• Toolbox zur Gewaltprävention für Kinder und Jugendliche
„MultiplikatorInnen-Training GewaltFREI LEBEN – Du & ich“

• interaktives PDF und Folder zur sensiblen Medienberichterstattung
„GewaltFREI LEBEN – Verantwortungsvolle Berichterstattung für ein gewaltfreies Leben. 
Anregungen zur medialen Prävention von Gewalt an Frauen und Kindern“

• Publikation zur Verhinderung von schwerer Gewalt an Frauen und Kindern

• Publikation zu Opferschutz im Krankenhaus



Spot der Kampagne - 2014

• http://youtu.be/KuR3azuDL9E



Herzlichen Dank!


